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TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG
München

ISIN DE0007501009
(Wertpapier Kenn-Nr. 750 100)

Das am 28. März 2020 in Kraft getretene Gesetz über Maßnahmen im Ge-
sellschafts-, Genossen-schafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungsei-
gentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pande-
mie, zuletzt mit Wirkung zum 28. Februar 2021 geändert durch das Gesetz 
zur weiteren Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens und zur An-
passung pandemiebedingter Vorschriften im Gesellschafts-, Genossen-
schafts-, Vereins- und Stiftungsrecht sowie im Miet- und Pachtrecht vom 
22. Dezember 2020, („COVID-19-Gesetz“) eröffnet die Möglichkeit, Haupt-
versammlungen auch im Jahr 2021 ohne physische Präsenz der Aktionä-
re oder ihrer Bevollmächtigen abzuhalten (virtuelle Hauptversammlung). 
Angesichts der auf absehbare Zeit andauernden COVID-19-Pandemie, der 
vom Freistaat Bayern insoweit beschlossenen Verhaltensregeln und des 
Ziels der Vermeidung von Gesundheitsrisiken für die Aktionäre, die inter-
nen und externen Mitarbeiter sowie die Organmitglieder der Gesellschaft 
hat der Vorstand der TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats beschlossen, von der Möglichkeit der virtuellen 
Hauptversammlung Gebrauch zu machen.
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Einladung
zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am 

Freitag, 26. März 2021um 10:00 Uhr (MEZ) 
(= 9:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)),

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. 

Die Hauptversammlung wird ohne physische Präsenz der Aktionäre oder 
ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung abgehalten und 
wird für Aktionäre, die sich form- und fristgerecht zur Hauptversammlung 
angemeldet und ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben, oder ihre Be-
vollmächtigten in voller Länge in Bild und Ton über den passwortgeschütz-
ten Internetservice unter

https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html 

übertragen. Die Zugangsdaten zum Internetservice werden den Aktionä-
ren nach form- und fristgerechter Anmeldung und Nachweis des Anteils-
besitzes mit der Zugangskarte („HV-Ticket“) übersandt.

Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes sind die Ge-
schäftsräume der Gesellschaft, Maximilianstraße 35, Haus C, 80539  
München. Aktionäre und ihre Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von 
der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) sind nicht berechtigt,  
physisch an der Hauptversammlung teilzunehmen. Sie werden gebeten, die 
besonderen Hinweise zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung 
über die Verfolgung der Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung 
sowie zur Ausübung des Stimmrechts (keine elektronische Teilnahme) und 
zu den Rechten der Aktionäre in Abschnitt III. zu beachten.
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I. Tagesordnung

1.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebillig-
ten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lage- und 
Konzernlageberichtes des Vorstands sowie des Berichts des Auf-
sichtsrats der TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG, jeweils für 
das Geschäftsjahr 2020 und des erläuternden Berichts des Vor-
stands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB

 Die vorgenannten Unterlagen können von der Einberufung an und auch 
während der Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft  
unter https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html  
eingesehen werden. Ferner werden die Unterlagen in der Haupt-
versammlung näher erläutert werden. Entsprechend den gesetzli-
chen Bestimmungen ist zu diesem Tagesordnungspunkt keine Be-
schlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den Jahres- und 
Konzernabschluss bereits gebilligt hat.

2.  Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den zum 31. Dezember 2020 
ausgewiesenen Bilanzgewinn der TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG 
in Höhe von EUR 8.354.106,01 wie folgt zu verwenden: 

Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,20
je dividendenberechtigter Stückaktie  EUR 4.215.000,00
Vortrag auf neue Rechnung  EUR 4.139.106,01

Bilanzgewinn EUR 8.354.106,01

Bis zur Hauptversammlung kann sich die Anzahl der dividendenberech-
tigten Stückaktien verändern. In diesem Fall wird der Hauptversamm-
lung ein entsprechend angepasster Gewinnverwendungsvorschlag 
unterbreitet werden, der eine unveränderte Dividende von EUR 0,20  
je dividendenberechtigter Stückaktie sowie einen entsprechend ange-
passten Gewinnvortrag vorsieht.

Der Anspruch auf die Dividende ist am 31. März 2021 fällig.

3.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vor-
stands für das Geschäftsjahr 2020

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands 
für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

4.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Auf-
sichtsrats für das Geschäftsjahr 2020

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichts-
rats für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.
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5.  Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das 
Geschäftsjahr 2021 und des Prüfers für eine gegebenenfalls erfol-
gende prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts und 
etwaiger zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen

 Der Aufsichtsrat schlägt vor, zu beschließen:

 Die Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerbera-
tungsgesellschaft, Nürnberg, wird als Abschlussprüfer und Konzernab-
schlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 bestellt. Außerdem wird die 
Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerbera-
tungsgesellschaft, Nürnberg, zum Prüfer für eine gegebenenfalls er-
folgende prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und Zwi-
schenlageberichts für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2021 
und/oder etwaiger zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen im 
Sinne von § 115 Abs. 7 WpHG für das Geschäftsjahr 2021 oder das 
Geschäftsjahr 2022, soweit diese vor der ordentlichen Hauptversamm-
lung im Geschäftsjahr 2022 aufgestellt werden, bestellt.

6. Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung 
der Vorstandsmitglieder

 Der Aufsichtsrat der TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG hat am  
12. Februar 2021 ein System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder 
nach § 87a Abs. 1 AktG beschlossen. Nach dem durch das Gesetz 
zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) vom  
12. Dezember 2019 (Bundesgesetzblatt Jahrgang 2019 Teil I Nr. 50 vom 
19. Dezember 2019) neu eingeführten § 120a Abs. 1 Satz 1 AktG ist 
bei börsennotierten Gesellschaften mindestens alle vier Jahre über das 
vom Aufsichtsrat vorgelegte Vergütungssystem der Vorstandsmitglie-
der Beschluss zu fassen. Der Aufsichtsrat wird das Vergütungssystem 
auf alle Dienstverträge mit Vorstandsmitgliedern der TTL Beteiligungs- 
und Grundbesitz-AG anwenden, die nach Ablauf von zwei Monaten 
nach erstmaliger Billigung des Vergütungssystems durch die Haupt-
versammlung neu abgeschlossen, geändert oder verlängert werden.

 Das Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder ist nachfolgend  
unter Ziffer II. dargestellt und über die Website der Gesellschaft unter 

 https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html

 verfügbar.

 Der Aufsichtsrat schlägt vor, zu beschließen:

 Das nachfolgend unter Ziffer II. wiedergegebene, vom Aufsichtsrat be-
schlossene System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder wird gebil-
ligt.
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7. Beschlussfassung über die Bestätigung der Vergütung der Auf-
sichtsratsmitglieder

 Nach dem durch das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärs-
rechterichtlinie (ARUG II) vom 12. Dezember 2019 (Bundesgesetzblatt 
Jahrgang 2019 Teil I Nr. 50 vom 19. Dezember 2019) neu gefassten  
§ 113 Abs. 3 AktG ist bei börsennotierten Gesellschaften mindestens 
alle vier Jahre über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder Beschluss 
zu fassen. Hierbei kann der Beschluss auch eine bestehende Ver- 
gütung bestätigen. Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder der  
TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG ist in § 14 der Satzung fest-
gesetzt. 

 § 14 der Satzung lautet wie folgt:

„§ 14
Auslagen und Vergütung

 (1) Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten für jedes volle Ge-
schäftsjahr ihrer Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat eine feste, nach 
Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare Vergütung in Höhe von jeweils  
EUR 25.000,00. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das Dop-
pelte und der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält 
das 1,5-fache dieses Betrags. Aufsichtsratsmitglieder, die einem 
Ausschuss des Aufsichtsrats angehören, der mindestens einmal 
im Geschäftsjahr getagt hat, erhalten zusätzlich für jedes volle  
Geschäftsjahr ihrer Zugehörigkeit zu diesem Ausschuss eine Ver-
gütung von EUR 5.000,00 pro Ausschuss, insgesamt jedoch höchs- 
tens EUR 10.000,00. Der Vorsitzende eines Ausschusses erhält  
das Doppelte dieser zusätzlichen Vergütung.

 (2) In den Jahren des Amtsantritts bzw. der Beendigung erhalten die 
Aufsichtsratsmitglieder die Vergütung pro rata temporis. In den Jah-
ren der Übernahme oder Beendigung einer mit einer erhöhten Ver-
gütung verbundenen Funktion findet Satz 1 in Ansehung des mit 
der betreffenden Funktion verbundenen Teils der Vergütung ent-
sprechend Anwendung. 

 (3) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält neben der Vergütung nach 
Abs. 1 Ersatz seiner Auslagen und einer etwaigen auf die Vergütung 
zu zahlenden Umsatzsteuer. Die Gesellschaft kann auf ihre Kosten 
zu Gunsten der Aufsichtsratsmitglieder eine Haftpflichtversicherung 
abschließen, die die gesetzliche Haftpflicht für Vermögensschäden 
aus der Aufsichtsratstätigkeit abdeckt.“

Das Vergütungssystem für die Aufsichtsratsmitglieder ist gemäß §§ 113 
Abs. 3 Satz 3, 87a Abs. 1 Satz 2 AktG im Anschluss an den Beschluss- 
vorschlag dargestellt und über die Website der Gesellschaft unter 

https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html

verfügbar.
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:

Die in § 14 der Satzung festgelegte Vergütung der Aufsichtsratsmitglie-
der einschließlich des nachfolgend dargestellten Vergütungssystems 
für die Aufsichtsratsmitglieder wird bestätigt.

Vergütungssystem für die Aufsichtsratsmitglieder der TTL  
Beteiligungs- und Grundbesitz-AG

Das Vergütungssystem trägt der Verantwortung und dem Tätigkeits-
umfang der Aufsichtsratsmitglieder Rechnung. Der Aufsichtsrat leistet 
durch die ihm obliegende Überwachung der Geschäftsführung des 
Vorstands einen Beitrag zur Förderung der Geschäftsstrategie und zur 
langfristigen Entwicklung der Gesellschaft.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben der Erstattung ihrer 
Auslagen und der jeweils auf die Vergütung entfallenden Umsatzsteuer  
jeweils eine feste jährliche Vergütung. Eine variable Vergütung sowie 
finanzielle oder nichtfinanzielle Leistungskriterien sind nicht vorge- 
sehen. Damit wird der unabhängigen Kontroll- und Beratungsfunktion 
des Aufsichtsrats, die nicht auf den kurzfristigen Unternehmenserfolg, 
sondern auf die langfristige Entwicklung der Gesellschaft ausgerichtet 
ist, am besten Rechnung getragen.

Die jeweilige Höhe der festen Vergütung berücksichtigt die konkre-
te Funktion und die Verantwortung der Mitglieder des Aufsichtsrats. 
So wird insbesondere auch der höhere zeitliche Arbeitsaufwand des 
Aufsichtsratsvorsitzenden, des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsit-
zenden sowie der Vorsitzenden und der Mitglieder von Ausschüssen 
angemessen berücksichtigt. Die Vergütungsstruktur entspricht den 
Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex.

Die Vergütung ist nach Ablauf des jeweiligen Geschäftsjahres zu zahlen. 
Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines Teils des Geschäftsjah-
res dem Aufsichtsrat oder einem Ausschuss angehören oder den Vor-
sitz oder den stellvertretenden Vorsitz im Aufsichtsrat oder den Vorsitz 
in einem Ausschuss führen, erhalten eine im Verhältnis der Zeit gerin-
gere Vergütung.

Aufgrund der besonderen Natur der Aufsichtsratsvergütung, die für 
die Tätigkeit gewährt wird, und die sich grundlegend von der Tätigkeit 
der Arbeitnehmer der Gesellschaft und des Konzerns unterscheidet, 
kommt ein sogenannter vertikaler Vergleich mit der Arbeitnehmerver-
gütung nicht in Betracht.

Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder wird bei der TTL Beteiligungs- 
und Grundbesitz-AG in der Satzung festgelegt. Zuletzt wurde die Ver-
gütung in § 14 der Satzung durch Beschluss der Hauptversammlung 
vom 10. Mai 2019 angepasst. Die Vergütung sowie das Vergütungs- 
system für den Aufsichtsrat werden von der Verwaltung regelmä-
ßig überprüft. Maßgeblich sind dabei insbesondere die zeitliche In-
anspruchnahme der Aufsichtsratsmitglieder sowie die von anderen,  
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vergleichbaren Gesellschaften gewährten Aufsichtsratsvergütungen. 
Sofern Vorstand und Aufsichtsrat einen Anpassungsbedarf bei der Ver-
gütung bzw. dem Vergütungssystem sehen, werden sie der Hauptver-
sammlung einen entsprechenden Beschlussvorschlag unterbreiten; 
jedenfalls wird der Hauptversammlung spätestens alle vier Jahre ein 
Beschlussvorschlag über die Vergütung einschließlich des zugrunde-
liegenden Vergütungssystems unterbreitet. 

Der vorstehende Vorschlag zur Bestätigung der Vergütung der Mit-
glieder des Aufsichtsrats beruht auf der von der Hauptversammlung 
am 10. Mai 2019 beschlossenen Satzungsänderung. Der seinerzeiti-
ge Satzungsänderungsvorschlag wurde, ebenso wie der diesjährige 
bestätigende Beschlussvorschlag, von Vorstand und Aufsichtsrat ein-
gehend beraten. 

Die für die Vermeidung und Behandlung von Interessenkonflikten gel-
tenden Regelungen werden auch beim Verfahren zur Fest- und Umset-
zung des Vergütungssystems beachtet. 

II. Ergänzende Angaben zu Tagesordnungspunkt 6: 

Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands der TTL Beteili-
gungs- und Grundbesitz-AG

A. Einleitung

 Das System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder ist klar und ver-
ständlich gestaltet. Es entspricht den Vorgaben des Aktiengesetzes in 
der Fassung des Gesetzes zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechte-
richtlinie (ARUG II) vom 12. Dezember 2019 (BGBl. Teil I 2019, Nr. 50).

 Der Aufsichtsrat wird das Vergütungssystem auf alle Dienstverträge 
mit Vorstandsmitgliedern der TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG 
(auch „Gesellschaft“) anwenden, die nach Ablauf von zwei Monaten 
nach erstmaliger Billigung des Vergütungssystems durch die Haupt-
versammlung neu abgeschlossen, geändert oder verlängert werden  
(§ 87a Abs. 2 S. 1 AktG, § 26j Abs. 1 EGAktG).

 Die derzeit mit den Vorstandsmitgliedern bestehenden Dienstverträge 
bleiben davon unberührt. 

B. Das Vergütungssystem im Einzelnen

 I. Maximalvergütung (§ 87a Abs. 1 S. 2 Nr. 1 AktG)

  Die für ein Geschäftsjahr zu gewährende Gesamtvergütung des  
Vorstands (Summe aller von der Gesellschaft für sämtliche am-
tierenden Vorstandsmitglieder im Geschäftsjahr insgesamt aufge-
wendeten Vergütungsbeträge, einschließlich Jahresgrundgehalt, 
variablen Vergütungsbestandteilen und Nebenleistungen) ist – un-
abhängig davon, in welchem Geschäftsjahr ein Vergütungselement 
ausbezahlt wird – auf einen absoluten Maximalbetrag begrenzt 
(„Maximalvergütung“).
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  Die Maximalvergütung beträgt für den/die Vorstandsvorsitzende(n) 
EUR 900.000,- und für das einzelne ordentliche Vorstandsmitglied 
EUR 800.000,-. 

 II. Beitrag der Vergütung zur Förderung der Geschäftsstrategie 
und zur langfristigen Entwicklung der Gesellschaft (§ 87a Abs. 1 
S. 2 Nr. 2 AktG)

  Das Vergütungssystem unterstützt die strategische Ausrichtung der 
TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG auf eine dynamische Ent-
wicklung ihrer Geschäftstätigkeit als einer auf den deutschen Im-
mobilienmarkt spezialisierten Beteiligungsgesellschaft und des von 
ihr geführten Konzerns (zusammen „TTL-Konzern“).

  Zahlungen aus der kurzfristigen variablen Vergütung (Short-Term 
Incentive - STI) setzen die Erreichung eines positiven operativen 
Ergebnisses des TTL-Konzerns voraus und knüpfen damit an eine 
zentrale Steuerungsgröße des TTL-Konzerns an. Für die Höhe mög-
licher Auszahlungen aus dem STI ist die Erreichung unternehmens-
bezogener und persönlicher Jahresziele von maßgeblicher Bedeu-
tung. Dies ermöglicht eine Incentivierung hinsichtlich spezifischer 
Ziele mit wesentlicher Bedeutung für die operative und/oder strate-
gische Unternehmensentwicklung.

  Darüber hinaus werden als langfristig orientierte und aktienbasier-
te variable Vergütung (Long-Term Incentive – LTI) Optionen auf 
virtuelle Aktien der Gesellschaft gewährt. Unter Berücksichtigung 
einer mehrjährigen Vesting-Periode fördert dieses Vergütungsele-
ment das strategische Ziel der langfristigen Wertsteigerung auch im  
Interesse der Aktionäre der Gesellschaft.

  Das Vergütungssystem gibt insgesamt den Rahmen für eine an-
gemessene Vergütung der Vorstandsmitglieder vor, die es ermög-
licht, qualifizierte Führungskräfte zu gewinnen und langfristig an die  
TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG zu binden.

 III. Vergütungsbestandteile und Leistungskriterien für variable 
Vergütungsbestandteile (§ 87a Abs. 1 S. 2 Nr. 3 und 4 AktG)

  1. Überblick über die Vergütungsbestandteile und deren rela-
tive Anteile an der Gesamtvergütung

   Die Vergütung der Vorstandsmitglieder setzt sich aus festen und 
variablen Vergütungsbestandteilen zusammen. Die festen Be-
standteile der Vergütung der Vorstandsmitglieder umfassen ein 
festes Jahresgehalt sowie verschiedene Nebenleistungen.

   Als variable Vergütungsbestandteile sind die an kurzfristigen 
Jahreszielen orientierte variable Vergütung (Short-Term Incen- 
tive - STI) und die langfristig orientierte variable Vergütung 
(Long-Term Incentive - LTI) vorgesehen.
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                   Wesentliche Elemente der Vorstandsvergütung

    Nachstehend sind die relativen Anteile der einzelnen Ver-
gütungsbestandteile an der voraussichtlichen jährlichen Ge-
samtvergütung („Gesamtvergütung“) ausgehend von den 
jeweiligen voraussichtlichen jährlichen Aufwandsbeträgen  
dargestellt. 

    Der Anteil der festen Vergütungsbestandteile (Jahresgehalt, 
Nebenleistungen) an der Gesamtvergütung liegt bei 30% bis 
100%. Dabei liegt der Anteil der Nebenleistungen im Regelfall 
bei 1% bis 5% der Gesamtvergütung. Der Anteil des STI an der 
Gesamtvergütung liegt bei 0% bis 50% und der Anteil des LTI 
bei 0% bis 20% der Gesamtvergütung.

    Die bei den festen Vergütungsbestandteilen dargestellte Ober-
grenze von 100% sowie die bei den variablen Vergütungsbe-
standteilen dargestellte Untergrenze von 0% berücksichtigen, 
dass bei einem Verfehlen der Leistungskriterien für den STI bzw. 
in Abhängigkeit von der für den LTI maßgeblichen Börsenkurs-
entwicklung der Aktie der Gesellschaft die variable Vergütung 
auch vollständig ausfallen kann.

  2.  Feste Vergütungsbestandteile

  2.1  Festes Jahresgehalt

    Die Vorstandsmitglieder erhalten ein festes Jahresgehalt in 
zwölf monatlichen Raten, die jeweils am Ende eines Kalender-
monats ausgezahlt werden.

  2.2  Nebenleistungen

    Zusätzlich werden den Vorstandsmitgliedern vertraglich festge-
legte Nebenleistungen gewährt. Die Gesellschaft kann den Vor-
standsmitgliedern ein angemessenes Dienstfahrzeug auch zur 
privaten Nutzung zur Verfügung stellen. Darüber hinaus werden 
jedem Vorstandsmitglied ein Mobiltelefon, Zuschüsse in Höhe 

Feste
Vergütungs-
bestandteile

Variable 
Vergütungs-
bestandteile

Festes 
Jahresgehalt

Short-Term
Incentive

Neben-
leistungen

Long-Term
Incentive

Maximalvergütung

Vertraglich vereinbartes Grundgehalt  
(Auszahlung in zwölf monatlichen Raten)

Jahrestantieme abhängig von Erreichung eines 
positiven operativen Ergebnisses sowie unterneh-

mensbezogener und persönlicher Jahresziele

Dienstwagen zur dienstlichen und privaten 
Nutzung; verschiedene Versicherungs-

elemente bzw. Zuschüsse

Optionen auf virtuelle Aktien der Gesellschaft 
mit Vesting-Periode und kursabhängigem 

Steigerungsfaktor

Vorstandsvorsitzende(r): EUR 900.000,-
Ordentliche Vorstandsmitglieder: EUR 800.000,-
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von 50% der durch das Vorstandsmitglied geleisteten Beiträge 
zu einer Kranken- und Pflegeversicherung sowie zu einer Ren-
tenversicherung gewährt, wobei Höchstbeträge im Umfang der 
Arbeitgeberzuschüsse zur gesetzlichen Kranken-, Pflege- bzw. 
Rentenversicherung vereinbart werden können.

    Ferner besteht für die Vorstandsmitglieder eine Vermögens-
schaden-Haftpflichtversicherung (D&O-Versicherung) mit dem 
gesetzlich vorgesehenen Selbstbehalt sowie Versicherungs-
schutz in einer Unfallversicherung.

  3.  Variable Vergütungsbestandteile

    Nachfolgend werden die variablen Vergütungsbestandteile ein-
schließlich der jeweiligen Leistungskriterien benannt und de-
ren Zusammenhang zur Geschäftsstrategie und zur langfristi-
gen Entwicklung der Gesellschaft erläutert. Ergänzend wird 
auch auf die Methoden zur Beurteilung der Erreichung der  
Leistungskriterien eingegangen.

  3.1  Short-Term Incentive (STI)

    Den Vorstandsmitgliedern wird der STI als erfolgsabhängige 
Tantieme mit einjährigem Bemessungszeitraum gewährt.

    Zahlungen aus dem STI setzen dem Grunde nach, ein positi-
ves operatives Ergebnis des TTL-Konzerns im jeweiligen Ge-
schäftsjahr voraus. Mit dem operativen Ergebnis wird an eine 
Steuerungsgröße angeknüpft, die für die strategische Ausrich-
tung des TTL-Konzerns von wesentlicher Bedeutung ist.

    Die Höhe von Auszahlungen aus dem STI hängt von der Errei-
chung unternehmensbezogener und persönlicher Jahresziele 
ab, die durch den Aufsichtsrat festgelegt werden. Die konkre-
te Höhe der Zahlungen aus dem STI bei Erreichen der Jahres-
ziele liegt im Ermessen des Aufsichtsrats und wird ex-post im 
Zusammenhang mit der Feststellung der Zielerreichung durch 
den Aufsichtsrat festgelegt. Die Aufnahme unternehmensbe-
zogener und persönlicher Jahresziele ermöglicht es dem Auf-
sichtsrat, zusätzliche individuelle oder kollektive Anreize zur Er-
füllung spezifischer Ziele mit wesentlicher Bedeutung für die 
operative und strategische Unternehmensentwicklung zu set-
zen.

    Nach Ablauf des Geschäftsjahres beurteilt der Aufsichtsrat die 
Erreichung der festgelegten Jahresziele auf Basis geeigneter 
quantitativer oder qualitativer Erhebungen sowie das Erreichen 
eines positiven operativen Ergebnisses auf Basis des vom Ab-
schlussprüfer geprüften und gebilligten Konzernabschlusses 
der Gesellschaft und entscheidet bis spätestens 31. Mai des 
Folgejahres über die Höhe etwaiger Auszahlungen aus dem STI.

    Der STI ist auf 50% der Gesamtvergütung begrenzt.
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  3.2  Long-Term Incentive (LTI)

    Darüber hinaus werden den Vorstandsmitgliedern Optionen 
auf virtuelle Aktien der Gesellschaft als aktienbasiertes Vergü-
tungselement mit langfristiger Anreizwirkung (LTI) gewährt. Die 
Gewährung der Optionen erfolgt einmalig für die jeweils ver-
einbarte Laufzeit des Vorstandsdienstvertrages. Die Anzahl der 
gewährten Optionen sowie der für die Berechnung des Baraus-
gleichs maßgebliche Vergleichspreis werden im Vorstands-
dienstvertrag festgelegt. 

Die Gewährung der Optionen als aktienbasiertes Vergütungs-
element trägt zu einer verstärkten Angleichung der Interes-
sen von Vorstandsmitgliedern und Aktionären bei und fördert 
das strategische Ziel der langfristigen Wertsteigerung des Un-
ternehmens.

Die den Vorstandsmitgliedern gewährten Optionen sind auf 
Barausgleich gerichtet; es erfolgt keine Lieferung von Aktien. 
Die Optionen unterliegen einer im Dienstvertrag festgelegten 
Vesting-Periode, die sich an der Laufzeit des jeweiligen Vor-
standsdienstvertrags orientiert und im Regelfall rund zwei bis 
fünf Jahre umfasst. Nach Ablauf der Vesting-Periode können 
die Optionen innerhalb einer vertraglich festgelegten Frist (re-
gelmäßig sechs Monate) ausgeübt werden. 

Die Höhe der Barauszahlung ermittelt sich grundsätzlich als 
positive Differenz zwischen dem Durchschnitt der Schlusskur-
se der Aktien der Gesellschaft in einem Referenzzeitraum von 
zehn Handelstagen vor Ausübung der Optionen und dem ver-
traglich festgelegten Vergleichspreis. 

Die wesentlichen Bedingungen der gewährten Optionen ein-
schließlich Anzahl und Wert werden im jährlichen Vergütungs-
bericht dargestellt.

 IV.  Aufschubzeiten für die Auszahlung von Vergütungsbestandtei-
len (§ 87a Abs. 1 S. 2 Nr. 5 AktG)

  Die Ausübung der als LTI gewährten Optionen ist erst nach Ablauf 
einer dienstvertraglich vereinbarten Frist möglich, die sich grund-
sätzlich an der Laufzeit des Vorstandsdienstvertrags orientiert. Auf 
die entsprechenden Ausführungen unter Ziff. 0 wird verwiesen.

 V. Aktienbasierte Vergütung (§ 87a Abs. 1 S. 2 Nr. 6 AktG)

  Die als LTI gewährten und unter Ziff. 0 beschriebenen Optionen auf 
virtuelle Aktien der Gesellschaft sind als aktienbasierte Vergütungs-
komponente im Sinne von § 87a Abs. 1 S. 2 Nr. 7 AktG anzusehen. 
Wegen der insoweit vorgesehenen weiteren Angaben wird auf die 
Darstellung unter Ziff. 0 verwiesen.
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 VI. Vergütungsbezogene Rechtsgeschäfte (§ 87a Abs. 1 S. 2 Nr. 8 
AktG)

  1. Laufzeiten und Voraussetzungen der Beendigung vergü-
tungsbezogener Rechtsgeschäfte, einschließlich der jewei-
ligen Kündigungsfristen (§ 87a Abs. 1 S. 2 Nr. 8 a) AktG)

   Vorstandsdienstverträge sind für eine feste Laufzeit abgeschlos-
sen und sehen dementsprechend keine ordentliche Kündigungs-
möglichkeit vor. Die Vorstandsdienstverträge der derzeitigen 
Vorstandsmitglieder haben folgende feste Laufzeiten:

   Der Vorstandsdienstvertrag des Vorstandsvorsitzenden Theo 
Reichert endet zum Ablauf des 30. September 2022. Der Vor-
standsdienstvertrag des Vorstandsmitglieds Thomas Grimm  
endet zum Ablauf des 31. Dezember 2022.

  2. Entlassungsentschädigungen (§ 87a Abs. 1 S. 2 Nr. 8 b) AktG)

   Die Vorstandsdienstverträge sehen keine Abfindungsansprüche 
oder sonstige Entlassungsentschädigungen vor.

  3. Ruhegehaltsregelungen (§ 87a Abs. 1 S. 2 Nr. 8 c) AktG)

   Ein Ruhegehalt wird nicht gewährt. Wie unter Ziff. III.2.2. er-
läutert, wird lediglich ein Zuschuss zur Rentenversicherung ge-
währt.

     VII. Berücksichtigung der Vergütungs- und Beschäftigungsbedin-
gungen der Arbeitnehmer bei der Festsetzung des Vergütungs-
systems (§ 87a Abs. 1 S. 2 Nr. 9 AktG)

  Der Aufsichtsrat überprüft regelmäßig die Angemessenheit der Ver-
gütung der Vorstandsmitglieder unter anderem anhand eines Ver-
gleichs mit der unternehmensinternen Vergütungsstruktur (Verti-
kalvergleich). Bei der Beurteilung der Angemessenheit in vertikaler 
Hinsicht wird die Vergütung des Vorstands mit der Vergütung der 
beschäftigten Mitarbeiter der TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-
AG und ihrer Konzerngesellschaften verglichen. Im Rahmen dieses 
Vertikalvergleichs wird insbesondere das Verhältnis der Vorstands-
vergütung zur Vergütung der Mitarbeiter in der zeitlichen Entwick-
lung berücksichtigt.

    VIII. Verfahren zur Fest- und Umsetzung sowie zur Überprüfung des 
Vergütungssystems (§ 87a Abs. 1 S. 2 Nr. 10 AktG)

  Der Aufsichtsrat beschließt ein klares und verständliches Vergü-
tungssystem für die Vorstandsmitglieder und legt das beschlosse-
ne Vergütungssystem der Hauptversammlung zur Billigung vor.

  Eine Überprüfung des Vergütungssystems und der Angemessenheit 
der Vorstandsvergütung führt der Aufsichtsrat nach pflichtgemäßem 
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Ermessen regelmäßig und, soweit erforderlich, auch anlassbezo-
gen - zumindest aber alle vier Jahre - durch. Hierzu erfolgt zum ei-
nen ein Vertikalvergleich der Vorstandsvergütung mit der Vergütung 
der Mitarbeiter (vgl. bereits unter Ziff. VII.). Darüber hinaus wird die 
Vergütungshöhe und -struktur mit einer vom Aufsichtsrat definier-
ten Peergroup aus in der Regel börsennotierten Unternehmen der 
Immobilienbranche verglichen (sog. horizontaler Vergleich). 

  Die für die Vermeidung und Behandlung von Interessenkonflikten 
geltenden Regelungen werden auch beim Verfahren zur Fest- und 
Umsetzung des Vergütungssystems beachtet. 

  Im Fall von wesentlichen Änderungen, mindestens jedoch alle vier 
Jahre, wird das Vergütungssystem der Hauptversammlung erneut 
zur Billigung vorgelegt. Billigt die Hauptversammlung das vorgeleg-
te System nicht, legt der Aufsichtsrat der Hauptversammlung späte-
stens in der darauffolgenden ordentlichen Hauptversammlung ein 
überprüftes Vergütungssystem zur Billigung vor.

  Der Aufsichtsrat kann vorübergehend von dem Vergütungssystem 
(Verfahren und Regelungen zur Vergütungsstruktur) und dessen 
einzelnen Bestandteilen abweichen oder neue Vergütungsbestand-
teile einführen, wenn dies im Interesse des langfristigen Wohler-
gehens der Gesellschaft notwendig ist. Unter den genannten Um-
ständen hat der Aufsichtsrat auch das Recht, neu eintretenden 
Vorstandsmitgliedern Sonderzahlungen zum Ausgleich von Ge-
haltsverlusten aus einem vormaligen Dienstverhältnis oder Um-
zugskostenpauschalen bei einem Standortwechsel zu gewähren. 
Abweichungen können vorübergehend auch zu einer abweichenden 
Höhe der Maximalvergütung führen. Eine Abweichung von dem Ver-
gütungssystem ist nur aufgrund eines entsprechenden Aufsichts-
ratsbeschlusses möglich, der die außergewöhnlichen Umstände 
und die Notwendigkeit einer Abweichung feststellt. Im Falle einer 
Abweichung sind im Vergütungsbericht die konkret betroffenen Be-
standteile des Vergütungssystems, von denen abgewichen wurde, 
zu benennen und die Notwendigkeit der Abweichung zu erläutern 
(§ 162 Abs. 1 S. 2 Nr. 5 AktG).
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III. Weitere Angaben zur Einberufung

Die Hauptversammlung wird gemäß der Entscheidung des Vorstands mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats auf der Grundlage von § 1 Abs. 2 COVID-
19-Gesetz, ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmäch-
tigten als virtuelle Hauptversammlung abgehalten. Aktionäre und ihre 
Bevollmächtigten können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung aus-
schließlich im Wege der elektronischen Briefwahl (keine elektronische Teil-
nahme) oder durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nach Maßgabe der nachfol-
genden Bestimmungen ausüben.

Bild- und Tonübertragung der gesamten Hauptversammlung im  
Internet

Aktionäre, die sich nach den nachfolgend genannten Bestimmungen form- 
und fristgerecht zur Hauptversammlung angemeldet und ihren Anteilsbe-
sitz nachgewiesen haben, können die gesamte Hauptversammlung in Bild 
und Ton am 26. März 2021 ab 10:00 Uhr (MEZ) über den passwortgeschütz-
ten Internetservice unter

https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html 

verfolgen. Die Zugangsdaten zum Internetservice werden den Aktionären 
mit dem HV-Ticket übermittelt, das ihnen nach form- und fristgerechter  
Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes zugesandt wird. 

Auch bevollmächtigte Intermediäre (z.B. Kreditinstitute) oder diesen ge-
mäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen oder Institutionen (Stimm-
rechtsberater, Aktionärsvereinigungen, geschäftsmäßig Handelnde) sowie 
sonstige Bevollmächtigte können die gesamte Hauptversammlung an Stel-
le des Aktionärs unter Verwendung der mit dem HV-Ticket zugesandten  
Zugangsdaten über den Internetservice verfolgen.

Voraussetzungen für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversamm-
lung durch Verfolgung der Bild- und Tonübertragung der gesamten 
Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts

Aktionäre und ihre Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesell-
schaft benannten Stimmrechtsvertreter) sind nicht berechtigt, physisch an 
der virtuellen Hauptversammlung teilzunehmen. 

Zur Teilnahme an der der virtuellen Hauptversammlung durch Verfolgung 
der Bild- und Tonübertragung der gesamten Hauptversammlung und zur 
Ausübung des Stimmrechts durch elektronische Briefwahl (keine elek-
tronische Teilnahme) oder durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen 
an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind gemäß 
§ 16 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptver-
sammlung angemeldet und der Gesellschaft ihren Anteilsbesitz nachge-
wiesen haben. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss durch einen gemäß 
§ 67c Abs. 3 AktG durch den Letztintermediär in Textform ausgestellten 
Nachweis über den Anteilsbesitz des Aktionärs, der der Gesellschaft auch  
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direkt durch den Letztintermediär übermittelt werden kann, erfolgen und 
sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversamm-
lung beziehen, das ist Freitag, der 5. März 2021, 0:00 Uhr (MEZ) (sog. 
„Nachweisstichtag“). Ab 5. März 2021, 0:00 Uhr (MEZ) steht auf der In-
ternetseite der Gesellschaft der passwortgeschützte Internetservice zur 
Verfügung. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müs-
sen der Gesellschaft jeweils unter der nachfolgend genannten Adresse  
spätestens bis zum Ablauf des Freitag, 19. März 2021, 24:00 Uhr (MEZ) 
zugegangen sein:

TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Telefax: +49 (0) 89 889 690 633
E-Mail: anmeldung@better-orange.de

Bedeutung des Nachweisstichtags 

Der Nachweisstichtag ist das entscheidende Datum für die Berechtigung 
zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung durch Verfolgung der 
Bild- und Tonübertragung der gesamten Hauptversammlung und den Um-
fang und die Ausübung des Stimmrechts. Im Verhältnis zur Gesellschaft 
gilt für die Berechtigung zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversamm-
lung durch Verfolgung der Bild- und Tonübertragung der gesamten Haupt-
versammlung und die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den 
Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnah-
me an der virtuellen Hauptversammlung durch Verfolgung der Bild- und 
Tonübertragung der gesamten Hauptversammlung und der Umfang des 
Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz 
des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht kei-
ne Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall 
der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach 
dem Nachweisstichtag ist für die Berechtigung zur Teilnahme an der virtu-
ellen Hauptversammlung durch Verfolgung der Bild- und Tonübertragung 
der gesamten Hauptversammlung und den Umfang des Stimmrechts aus-
schließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs am Nachweisstichtag maßgeb-
lich, d.h. Veräußerungen oder sonstige Übertragungen von Aktien nach 
dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung 
zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung durch Verfolgung der 
Bild- und Tonübertragung der gesamten Hauptversammlung und auf den 
Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für den Erwerb und Zuer-
werb von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweis-
stichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind 
nicht zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung durch Verfolgung 
der Bild- und Tonübertragung der gesamten Hauptversammlung berech-
tigt und nicht stimmberechtigt, es sei denn, sie lassen sich bevollmächti-
gen oder zur Rechtsausübung ermächtigen. 
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Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberu-
fung der Hauptversammlung

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Einberufung 
der Hauptversammlung EUR 21.075.000,00 und ist in 21.075.000 Stamm-
aktien (Stückaktien) eingeteilt, die jeweils ein Stimmrecht vermitteln. Die 
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der 
Hauptversammlung beträgt damit 21.075.000. 

Verfahren für die Stimmabgabe durch elektronische Briefwahl und 
durch einen Bevollmächtigten 

1. Verfahren für die Stimmabgabe durch elektronische Briefwahl

 Aktionäre haben die Möglichkeit, im nachfolgend beschriebenen Rah-
men ihre Stimmen im Wege der Briefwahl abzugeben, ohne an der 
Hauptversammlung teilzunehmen. Auch in diesem Fall sind eine frist-
gerechte Anmeldung zur Hauptversammlung und ein Nachweis des 
Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. 
Briefwahlstimmen, die keiner ordnungsgemäßen Anmeldung zuge-
ordnet werden können, sind gegenstandslos. Die Stimmabgabe durch 
Briefwahl erfolgt im Wege elektronischer Kommunikation über unseren 
passwortgeschützten Internetservice, der unter der Internetadresse 

 https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html 

 erreichbar ist. Die Zugangsdaten für den Internetservice werden nach 
ordnungsgemäßer Anmeldung zur Hauptversammlung und Nachweis 
des Anteilsbesitzes mit dem HV-Ticket übermittelt.

 Die Stimmabgabe per elektronischer Briefwahl über den passwortge-
schützten Internetservice ist unbeschadet der rechtzeitigen Anmeldung 
und des Nachweises des Anteilsbesitzes bis unmittelbar vor Beginn 
der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung am 26. März 2021 
(wobei dieser Zeitpunkt durch den Versammlungsleiter angekündigt 
werden wird) möglich.

 Auch die Änderung oder der Widerruf bereits erteilter Briefwahlstim-
men ist auf dem vorstehend angegebenen Weg bis zu dem vorstehend 
genannten Zeitpunkt möglich. 

 Auch bevollmächtigte Intermediäre (z.B. Kreditinstitute), diesen gemäß 
§ 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen oder Institutionen (Stimm-
rechtsberater, Aktionärsvereinigungen oder geschäftsmäßig Handeln-
de) oder sonstige Bevollmächtigte können sich der elektronischen Brief-
wahl bedienen.

2. Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten

 Aktionäre haben außerdem die Möglichkeit, ihr Stimmrecht in dem nach-
folgend beschriebenen Rahmen durch die von der Gesellschaft benann-
ten Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung ausüben zu lassen. 
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Auch in diesem Fall sind eine rechtzeitige Anmeldung des Aktionärs 
und ein Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestim-
mungen erforderlich. 

Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter stehen nur 
für die Stimmrechtsausübung zur Verfügung und üben das Stimmrecht 
im Falle ihrer Bevollmächtigung ausschließlich weisungsgebunden aus. 
Ohne Weisungen des Aktionärs sind die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter nicht zur Stimmrechtsausübung befugt. Die Ertei-
lung der Vollmacht (mit Weisungen) und ihr Widerruf bedürfen der Text-
form. Ein Vollmachts- und Weisungsvordruck sowie weitere Einzelheiten 
hierzu sind in den mit dem HV-Ticket versandten Unterlagen enthalten.

Die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die von der Gesell-
schaft benannten Stimmrechtsvertreter ist unbeschadet der rechtzei-
tigen Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes über den 
passwortgeschützten Internetservice bis unmittelbar vor Beginn der 
Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung am 26. März 2021 
(wobei dieser Zeitpunkt durch den Versammlungsleiter angekündigt 
werden wird) möglich. 

Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter, die nicht über den Internetservice erteilt werden, 
müssen der Gesellschaft unbeschadet der rechtzeitigen Anmeldung 
und des Nachweises des Anteilsbesitzes spätestens bis zum Donners-
tag, 25. März 2021, 18:00 Uhr (MEZ), (Zugang) per Post, per Telefax 
oder per E-Mail wie folgt übermittelt werden:

TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG
c/o Better Orange IR&HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Telefax: +49 (0) 89 889 69 06 55
E-Mail: ttl@better-orange.de

Aktionäre, die nicht selbst ihr Stimmrecht über elektronische Briefwahl 
oder die Erteilung von Vollmacht und Weisung an die von der Gesell-
schaft benannten Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung aus-
üben möchten, können ihr Stimmrecht auch durch einen anderen Be-
vollmächtigten, z. B. durch einen Intermediär (z.B. ein Kreditinstitut), 
eine Vereinigung von Aktionären, einen Stimmrechtsberater oder ei-
ne andere Person ihrer Wahl ausüben lassen; dies gilt grundsätzlich 
auch für die Möglichkeit zur elektronischen Fragenstellung und zum 
elektronischen Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptver-
sammlung. Auch in diesem Fall sind eine rechtzeitige Anmeldung des  
Aktionärs und der Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorstehen-
den Bestimmungen erforderlich. Der Bevollmächtigte kann seinerseits 
im Rahmen des gesetzlich Zulässigen das Stimmrecht nur über elek-
tronische Briefwahl oder die (Unter-)Bevollmächtigung und Weisung 
an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausüben. 
Die Nutzung des passwortgeschützten Internetservices durch den  
Bevollmächtigten setzt voraus, dass der Bevollmächtigte die entspre-
chenden Zugangsdaten erhält.



Wenn weder ein Intermediär (z.B. ein Kreditinstitut), eine Aktionärsver-
einigung, ein Stimmrechtsberater noch eine diesen nach § 135 AktG 
gleich gestellte Person oder Institution bevollmächtigt wird, ist die Voll-
macht in Textform gemäß § 126b BGB zu erteilen. Der Widerruf einer 
Vollmacht und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Ge-
sellschaft bedürfen in solchen Fällen ebenfalls der Textform.

Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen möchten, können zur 
Erteilung der Vollmacht die Formulare verwenden, welche die Ge-
sellschaft hierfür im Internet unter https://www.ttl-ag.de/de/investor- 
relations/hauptversammlung.html bereithält. Vollmachtsformulare sind 
ebenfalls in den Unterlagen enthalten, welche den Aktionären mit dem 
HV-Ticket übersandt werden. Eine Bevollmächtigung ist außerdem bis 
unmittelbar vor Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptver-
sammlung am 26. März 2021 direkt möglich über unseren passwortge-
schützten Internetservice unter
 
https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html.

Die Erklärung der Erteilung der Vollmacht kann gegenüber dem Bevoll-
mächtigten oder gegenüber der Gesellschaft erfolgen.

Der Nachweis der Bevollmächtigung für Vollmachten, die nicht über den 
Internetservice erteilt werden, muss der Gesellschaft spätestens bis 
zum Donnerstag, 25. März 2021, 18:00 Uhr (MEZ), (Zugang) per Post, 
per Telefax oder per E-Mail wie folgt übermittelt werden:

TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG
c/o Better Orange IR&HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Telefax: +49 (0) 89 889 69 06 55
E-Mail: ttl@better-orange.de

Vorstehende Übermittlungswege sowie der Internetservice stehen bis 
zu den jeweils genannten Zeitpunkten auch zur Verfügung, wenn die Er-
teilung der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft er-
folgen soll; ein gesonderter Nachweis über die Erteilung der Vollmacht 
erübrigt sich in diesem Fall. Auch der Widerruf einer bereits erteilten 
Vollmacht kann auf den vorgenannten Übermittlungswegen oder über 
den Internetservice bis zu den jeweils genannten Zeitpunkten unmit-
telbar gegenüber der Gesellschaft erklärt werden.

Für die Bevollmächtigung eines Intermediärs (z.B. eines Kreditinsti-
tuts), einer Aktionärsvereinigung, eines Stimmrechtsberaters oder ei-
ner diesen nach § 135 Abs. 8 AktG gleich gestellten Person oder Institu- 
tion sowie den Widerruf und den Nachweis einer solchen Bevollmäch-
tigung können Besonderheiten gelten; die Aktionäre werden gebeten, 
sich in einem solchen Fall mit dem zu Bevollmächtigenden rechtzei-
tig wegen einer von ihm möglicherweise geforderten Form der Voll-
macht abzustimmen.



Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberatern sowie 
sonstigen von § 135 AktG erfassten Intermediären und gemäß § 135 
AktG Gleichgestellten, die eine Mehrzahl von Aktionären vertreten, 
wird empfohlen, sich im Vorfeld der Hauptversammlung hinsichtlich der 
Ausübung des Stimmrechts unter der folgenden Adresse zu melden:

TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG
c/o Better Orange IR&HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Telefax: +49 (0) 89 889 69 06 55
E-Mail: ttl@better-orange.de

Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesell-
schaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

3. Weitere Hinweise insbesondere zur Stimmrechtsausübung der  
Aktionäre über elektronische Briefwahl und Vollmacht und Wei-
sung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

 Nach erfolgter rechtzeitiger Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesit-
zes steht den Aktionären neben den vorstehend aufgezeigten Wegen 
per Post, Telefax und E-Mail bis zum 25. März 2021, 18:00 Uhr (MEZ) 
(Zugang), unser Internetservice für eine Vollmachts- und Weisungs-
erteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertre-
ter, deren Änderung, sowie die Stimmabgabe per elektronischer Brief-
wahl und deren Änderung bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmung 
in der virtuellen Hauptversammlung (wobei dieser Zeitpunkt durch den 
Versammlungsleiter angekündigt werden wird) zur Verfügung. Die Zu-
gangsdaten für den Internetservice werden mit dem HV-Ticket über-
sandt. 

 Die Abgabe von Stimmen durch elektronische Briefwahl und die Er-
teilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft be-
nannten Stimmrechtsvertreter ist auf die Abstimmung über die im Vor-
feld der Hauptversammlung von der Gesellschaft bekannt gemachten 
Beschlussvorschläge (einschließlich einer darin angekündigten mög-
lichen Anpassung des Beschlussvorschlags zur Gewinnverwendung 
an die bei Beschlussfassung aktuelle Anzahl dividendenberechtigter  
Aktien) sowie eine etwaige Abstimmung über nach §§ 126, 127 AktG 
im Vorfeld der Hauptversammlung bekannt gemachte Gegenanträ-
ge oder Wahlvorschläge von Aktionären beschränkt. Sollte zu einem  
Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden,  
ohne dass dies im Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung mitge-
teilt wurde, so gilt die Stimmabgabe bzw. Weisung zu diesem Tages-
ordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Stimmabgabe bzw. 
Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung.

 Bei mehrfach eingehenden Erklärungen hat die zuletzt abgegebene Er-
klärung Vorrang (Datum der Abgabe der Erklärung).
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 Bitte beachten Sie, dass Aktionäre und ihre Bevollmächtigten weder Re-
de- und Fragerechte nach § 131 AktG in der Hauptversammlung oder 
Antragsrechte in der Hauptversammlung ausüben noch Beschlussan-
träge in der Hauptversammlung stellen können, da sie mangels phy-
sischer Präsenz als Briefwähler nicht an der Hauptversammlung teil-
nehmen und die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
ausschließlich für die Stimmrechtsausübung und nicht für die Ausübung 
weiterer Aktionärsrechte zur Verfügung stehen. Bitte beachten Sie die 
nachstehenden Hinweise zu den Aktionärsrechten sowie die Hinweise 
in den zusammen mit dem HV-Ticket übersandten Unterlagen und unter  
https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html.

Rechte der Aktionäre 

Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundka-
pitals oder den anteiligen Betrag von 500.000,00 Euro erreichen, können 
gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tages-
ordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand 
muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlan-
gen ist schriftlich an den Vorstand zu richten und muss der Gesellschaft 
mindestens dreißig Tage vor der Hauptversammlung (wobei der Tag der 
Hauptversammlung und der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind),  
also spätestens bis Dienstag, 23. Februar 2021, 24:00 Uhr (MEZ), zu-
gehen. Später zugehende Ergänzungsverlangen werden nicht berück-
sichtigt. Bitte richten Sie entsprechende Ergänzungsverlangen an folgen-
de Adresse:

TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG
Vorstand
Theresienhöhe 28/1
80339 München

Bekanntzumachende Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung werden, 
soweit sie nicht mit der Einberufung bekannt gemacht wurden, unver-
züglich nach Zugang im Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen 
Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegan-
gen werden kann, dass sie die Information in der gesamten Europä-
ischen Union verbreiten. Sie werden außerdem unter der Internetseite  
https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html veröf-
fentlicht und den Aktionären mitgeteilt.

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126  
Abs. 1, 127 AktG und § 1 Abs. 2 Satz 3 des COVID-19-Gesetzes

Aktionäre können der Gesellschaft gemäß § 126 Abs. 1 AktG Gegenan-
träge gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem 
bestimmten Punkt der Tagesordnung sowie Vorschläge zur Wahl des Ab-
schlussprüfers gemäß § 127 AktG übersenden. Gegenanträge und Wahl-
vorschläge sind ausschließlich an folgende Adresse zu richten:
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TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG
c/o Better Orange IR&HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Telefax: +49 (0) 89 889 69 06 55
E-Mail: gegenantraege@better-orange.de

Die Gesellschaft macht gemäß § 126 Abs. 1 AktG Gegenanträge einschließ-
lich des Namens des Aktionärs, einer etwaigen Begründung und einer etwa-
igen Stellungnahme der Verwaltung auf der Internetseite der Gesellschaft 
unter https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html  
zugänglich, wenn ihr die Gegenanträge mit einer etwaigen Begründung 
mindestens vierzehn Tage vor der Hauptversammlung (wobei der Tag der 
Hauptversammlung und der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind), al-
so spätestens bis Donnerstag, 11. März 2021, 24:00 Uhr (MEZ) unter der 
vorstehend angegebenen Adresse zugegangen sind. Anderweitig adres-
sierte Anträge werden nicht berücksichtigt. Von einer Veröffentlichung ei-
nes Gegenantrags kann die Gesellschaft unter den in § 126 Abs. 2 AktG 
genannten Voraussetzungen absehen, etwa weil der Gegenantrag zu ei-
nem gesetzes- oder satzungswidrigen Beschluss der Hauptversammlung 
führen würde. Die Gesellschaft wird insoweit allerdings von ihrem Recht 
aus § 126 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 AktG keinen Gebrauch machen. Eine etwa-
ige Begründung eines Gegenantrags braucht nicht zugänglich gemacht zu 
werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen umfasst. Für Vorschlä-
ge von Aktionären zur Wahl des Abschlussprüfers gelten die vorstehenden 
Sätze gemäß § 127 AktG sinngemäß. Eine Veröffentlichung von Wahlvor-
schlägen von Aktionären kann außer in den in § 126 Abs. 2 AktG genann-
ten Fällen auch dann unterbleiben, wenn der Vorschlag nicht den Namen, 
ausgeübten Beruf und Wohnort des vorgeschlagenen Kandidaten enthält.
Während der virtuellen Hauptversammlung können keine Gegenanträge 
oder Wahlvorschläge gestellt werden. Form- und fristgerecht nach vorste-
henden Bestimmungen gemäß §§ 126, 127 AktG übermittelte und von der 
Gesellschaft zugänglich gemachte Gegenanträge und/oder Wahlvorschlä-
ge gelten gemäß § 1 Abs. 2 Satz 3 COVID-19-Gesetz als in der Versamm-
lung gestellt, wenn der den Antrag stellende oder den Wahlvorschlag unter-
breitende Aktionär ordnungsgemäß legitimiert und zur Hauptversammlung 
angemeldet ist.

Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG und Fragerecht nach § 1  
Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 des COVID-19-Gesetzes

Aktionäre haben kein Recht, in der virtuellen Hauptversammlung gemäß  
§ 131 Abs. 1 und Abs. 4 AktG vom Vorstand mündlich Auskunft zu verlangen.
Aktionäre, die sich form- und fristgerecht nach Maßgabe der vorstehenden 
Bestimmungen zur Hauptversammlung angemeldet und ihren Anteilsbe-
sitz nachgewiesen haben, haben aber gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 des  
COVID-19-Gesetzes das Recht, Fragen im Wege der elektronischen Kom-
munikation zu stellen. Der Vorstand entscheidet nach pflichtgemäßem, frei-
em Ermessen, wie er Fragen beantwortet. Fragen in Fremdsprachen wer-
den nicht berücksichtigt.
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Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats gemäß § 1 Abs. 2  
Satz 2 des COVID-19-Gesetzes entschieden, dass etwaige Fragen bis  
spätestens Mittwoch, 24. März 2021, 24:00 Uhr (MEZ), bei der Gesellschaft 
eingehend, elektronisch über den passwortgeschützten Internetservice 
unter https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html 
einzureichen sind. Später eingehende Fragen werden nicht berücksichtigt.  

Eine Fragenbeantwortung erfolgt im Rahmen der Bild- und Tonübertra-
gung der virtuellen Hauptversammlung. Die Beantwortung von Fragen in 
der virtuellen Hauptversammlung erfolgt bei natürlichen Personen aus da-
tenschutzrechtlichen Gründen ohne Nennung des Namens des Fragen-
stellers. Die Beantwortung häufig gestellter Fragen vorab auf der Internet- 
seite der Gesellschaft bleibt vorbehalten.

Möglichkeit zum elektronischen Widerspruch gegen einen Beschluss 
der Hauptversammlung nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 des COVID-19- 
Gesetzes

Aktionären, die ihr Stimmrecht zu einem oder mehreren Beschlüssen der 
Hauptversammlung ausgeübt haben, wird unter Verzicht auf das Erforder-
nis des Erscheinens in der Hauptversammlung die Möglichkeit eingeräumt, 
Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung zur Nieder-
schrift des Notars im Wege elektronischer Kommunikation zu erklären. Ent-
sprechende Erklärungen sind ab dem Beginn der Hauptversammlung bis 
zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter ausschließlich über 
unseren passwortgeschützten Internetservice unter https://www.ttl-ag.de/
de/investor-relations/hauptversammlung.html möglich.

Weitergehende Erläuterungen und Informationen auf der Internetsei-
te der Gesellschaft 

Den Aktionären werden die Informationen nach § 124a AktG ab der Einbe-
rufung der Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html 

zugänglich gemacht. Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der 
Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG so-
wie § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und Nr. 4, Satz 2 und 3 COVID-19-Gesetz fin-
den sich ebenfalls unter 

https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html.

München, im Februar 2021
TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG
- Der Vorstand –
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Informationen zum Datenschutz

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer per- 
sonenbezogenen Daten durch die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG  
(im Folgenden auch „Wir“ oder „TTL“) und die Ihnen nach dem Datenschutz-
recht zustehenden Rechte. 

1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich?

 Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist die TTL Beteiligungs- und 
Grundbesitz-AG, Theresienhöhe 28/1, 80339 München, Telefon: +49 89 
381611-0, E-Mail: info@ttl-ag.de.

2. Für welche Zwecke und auf welcher Rechtsgrundlage werden  
Ihre Daten verarbeitet?

TTL verarbeitet im Zusammenhang mit der virtuellen Hauptversamm-
lung Ihre personenbezogenen Daten (insbesondere Name, Adres-
se und ggf. weitere Kontaktdaten des Aktionärs, Aktienanzahl, Be-
sitzart der Aktie, Nummer und Code der Zugangskarte („HV-Ticket“); 
gegebenenfalls Name und Adresse des vom jeweiligen Aktionär be-
vollmächtigten Aktionärsvertreters) nach den Vorgaben des Bundesda-
tenschutzgesetzes („BDSG“) sowie der Datenschutzgrundverordnung 
(„DSGVO“), des Aktiengesetzes („AktG“) sowie aller weiteren relevan-
ten Rechtsvorschriften. Die Gesellschaft verarbeitet hierbei Daten, die 
von den Aktionären im Rahmen der Anmeldung zur Hauptversamm 
lung angegeben bzw. aus diesem Anlass von ihren depotführenden  
Banken an die Gesellschaft übermittelt werden. Gemäß § 135 Abs. 5 
Satz 2 AktG kann ein Aktionär einen Intermediär (z.B. ein Kreditinsti-
tut), eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder gemäß 
§ 135 Abs. 8 AktG Gleichgestellte bevollmächtigen, ihn in der virtuellen 
Hauptversammlung zu vertreten und sein Stimmrecht im Namen des-
sen, den es angeht, ausüben lassen. In diesem Fall werden nur die per-
sonenbezogenen Daten des Vertreters verarbeitet. 

Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten, um unseren gesetzli-
chen Pflichten nachzukommen und um die Anmeldung und Teilnahme 
der Aktionäre bzw. ihrer Bevollmächtigten an der virtuellen Hauptver-
sammlung durch Verfolgung der Bild- und Tonübertragung der gesam-
ten Hauptversammlung (z.B. Prüfung der Teilnahmeberechtigung) ab-
zuwickeln und den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen 
der Hauptversammlung (einschließlich der  Erteilung, dem Widerruf 
und dem Nachweis von Vollmachten und Weisungen) zu ermöglichen.

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist für die ordnungs-
gemäße Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Hauptver-
sammlung zwingend erforderlich. Ohne die Bereitstellung der betref-
fenden Daten ist Ihre Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung 
durch Verfolgung der Bild- und Tonübertragung der gesamten Haupt-
versammlung und die Ausübung von Stimmrechten und anderer ver-
sammlungsbezogener Rechte nicht möglich.
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Die Verarbeitung umfasst Vorgänge im Zusammenhang mit der An-
meldung eines Aktionärs für die vir tuelle Hauptversammlung, der 
Verfolgung der Bild- und Tonübertragung der gesamten Hauptver-
sammlung bzw. der Ausübung von Rechten im Rahmen der virtuellen 
Hauptversammlung durch einen Bevollmächtigten bzw. den von TTL 
benannten Stimmrechtsvertreter, dem Teilnehmerverzeichnis sowie 
Tagesordnungsergänzungsverlangen und Gegenanträgen bzw. -wahl-
vorschlägen. 

Dazu gehören die folgenden Verarbeitungsvorgänge:

TTL verarbeitet im Rahmen der Anmeldung eines Aktionärs für die virtu-
elle Hauptversammlung die erforderlichen vom Aktionär angegebenen 
bzw. aus diesem Anlass von seiner Depotbank übermittelten Daten (ins-
besondere Vor- und Nachnamen, Wohnort oder Adresse, Aktienanzahl, 
Aktiengattung, Nummer und Code des HV-Tickets sowie Besitzart). 

Soweit die Ausübung von Rechten im Rahmen der virtuellen Hauptver-
sammlung durch einen Bevollmächtigten erfolgt, verarbeitet TTL die in 
der Vollmachtserteilung angegebenen personenbezogenen Daten des 
Aktionärs sowie Vor- und Nachname, Adresse und ggf. weitere Kontakt-
daten des Bevollmächtigten. Im Falle der Erteilung von Vollmacht und 
Weisungen an einen von TTL benannten Stimmrechtsvertreter werden 
zudem die erteilten Weisungen verarbeitet und die Vollmachtserklärung 
von der Gesellschaft drei Jahre nachprüfbar festgehalten.

In der Hauptversammlung wird im Fall der Vertretung von Stimmrechten 
durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter gem.  
§ 129 AktG ein Teilnehmerverzeichnis mit den folgenden personenbe-
zogenen Daten geführt: Nummer des HV-Tickets, Vor- und Nachname 
sowie Wohnort des vertretenen Aktionärs (falls eine offene Stellvertre-
tung erfolgt) und des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft, Aktien-
anzahl, Aktiengattung, Anzahl der Stimmrechte und Besitzart.

Sofern ein Aktionär verlangt, dass Gegenstände auf die Tagesordnung 
gesetzt werden, wird TTL diese Gegenstände unter Angabe des Na-
mens des Aktionärs bei Vorliegen der Voraussetzungen gemäß den 
aktienrechtlichen Vorschriften bekannt machen. Ebenso wird TTL Ge-
genanträge und Wahlvorschläge von Aktionären bei Vorliegen der Vor-
aussetzungen gemäß den aktienrechtlichen Vorschriften unter Anga-
be des Namens des Aktionärs auf der Internetseite von TTL zugänglich 
machen (§§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 AktG).

Rechtsgrundlage für die vorstehend beschriebenen Datenverarbei-
tungsvorgänge ist jeweils § 67e AktG in Verbindung mit Art. 6 (1) c) 
DSGVO. Danach ist eine Datenverarbeitung rechtmäßig, wenn die-
se zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, der der 
Verantwortliche unterliegt. Die Verpflichtung zur Vornahme der vorste-
hend beschriebenen Verarbeitungsvorgänge ergibt sich jeweils aus 
dem Aktiengesetz.
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In Einzelfällen werden Ihre personenbezogenen Daten ggf. auch zur 
Erfüllung weiterer gesetzlicher Verpflichtungen wie beispielsweise auf-
sichtsrechtlicher Vorgaben sowie aktien-, handels- und steuerrechtli-
cher Aufbewahrungspflichten verarbeitet. Rechtsgrundlage für die Ver-
arbeitung sind die jeweiligen gesetzlichen Regelungen in Verbindung 
mit Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c) DSGVO.

In Einzelfällen kann TTL Ihre Daten auch zur Wahrung ihrer berech-
tigten Interessen oder eines Dritten nach Art. 6 (1) f) DSGVO verar-
beiten. Unter anderem ist das der Fall, wenn Sie gemäß § 1 Abs. 2  
COVID-19-Gesetz i.V.m. den Vorgaben in der Einberufung vor der virtu-
ellen Hauptversammlung elektronisch Fragen einreichen oder während 
der Hauptversammlung elektronisch Widerspruch gegen Beschlüsse 
der Hauptversammlung erklären. In diesem Fall verarbeiten wir Ihre 
personenbezogenen Daten (Name, Adresse sowie Nummer und Code 
des HV-Tickets) aufgrund unseres berechtigten Interesses, Ihre Frage 
oder Ihren Widerspruch bearbeiten zu können. 

Die Beantwortung Ihrer Fragen in der virtuellen Hauptversammlung 
erfolgt aus datenschutzrechtlichen Gründen ohne Nennung Ihres  
Namens.

Sollte beabsichtigt werden, Ihre personenbezogenen Daten für einen 
anderen Zweck zu verarbeiten, werden Sie im Rahmen der gesetzli-
chen Bestimmungen vorab darüber informiert.

3.  An welche Kategorien von Empfängern werden Ihre Daten ggf.  
weitergegeben?

 Externe Dienstleister: Für die Ausrichtung der virtuellen Hauptver-
sammlung (auch Anfer tigung der Bild- und Tonaufnahmen sowie 
Streaming des Webcasts) bedienen wir uns externer Dienstleister, die 
Ihre personenbezogenen Daten nach unseren Weisungen im Einklang 
mit Art. 28 DSGVO verarbeiten.

 Aktionäre/Dritte: Im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Ein-
sichtsrechts in das Teilnehmerverzeichnis der Hauptversammlung kön-
nen Aktionäre bis zu zwei Jahre nach der Hauptversammlung auf Antrag 
Einblick in die in dem Teilnehmerverzeichnis erfassten Daten erlan-
gen. Das Teilnehmerverzeichnis wird zudem im Rahmen der Hauptver-
sammlung den anwesenden Teilnehmern zugänglich gemacht. Auch im 
Rahmen von bekanntmachungspflichtigen Tagesordnungsergänzungs-
verlangen, Gegenanträgen bzw. -wahlvorschlägen werden Ihre perso-
nenbezogenen Daten gemäß den gesetzlichen Vorschriften veröffent-
licht.

 Weitere Empfänger: Im Rahmen gesetzlicher Vorschriften können wir 
verpflichtet sein, Ihre personenbezogenen Daten weiteren Empfängern, 
wie etwa Behörden und Gerichten, zu übermitteln.

 Die Übermittlung personenbezogener Daten an einen Empfänger in ei-
nem Drittland (Länder außerhalb der Europäischen Union, bzw. außer-
halb des Europäischen Wirtschaftsraums) ist nicht beabsichtigt.
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 Wir setzen keine rein automatisierten Entscheidungsverfahren gemäß 
Artikel 22 DSGVO oder ein Profiling ein. 

4. Wie lange werden Ihre personenbezogenen Daten gespeichert?

 Grundsätzlich löschen oder anonymisieren wir Ihre personenbezo-
genen Daten, sobald und soweit sie für die zuvor genannten Zwecke 
nicht mehr erforderlich sind, es sei denn, gesetzliche Nachweis- und/
oder Aufbewahrungspflichten (nach dem Aktiengesetz, dem Handels-
gesetzbuch, der Abgabenordnung oder sonstigen Rechtsvorschriften) 
verpflichten uns zu einer weiteren Speicherung. 

 Erlangen wir Kenntnis davon, dass ein Aktionär nicht mehr Aktionär der 
Gesellschaft ist, speichern wir dessen personenbezogene Daten vorbe-
haltlich anderer gesetzlicher Regelungen nur noch für höchstens zwölf 
(12) Monate. Darüber hinaus bewahren wir personenbezogene Daten 
nur auf, wenn dies im Zusammenhang mit Rechtsverfahren oder zur Er-
füllung unserer Verpflichtungen erforderlich ist, im Zusammenhang mit 
der Hauptversammlung erhobene Daten in der Regel für drei (3) Jahre. 

 Darüber hinaus bewahren wir personenbezogene Daten nur auf, wenn 
dies im Einzelfall im Zusammenhang mit Ansprüchen, die gegen TTL 
oder seitens TTL geltend gemacht werden (gesetzliche Verjährungs-
frist von bis zu 30 Jahren), erforderlich ist.

5. Welche Rechte haben Sie?

 Soweit wir personenbezogene Daten zu Ihrer Person verarbeiten, 
 stehen Ihnen die folgenden Rechte zu:

• Recht auf Auskunft über die seitens der TTL Beteiligungs- und Grund-
besitz-AG über Sie gespeicherten Daten (Art. 15 DSGVO);

• Recht auf Berichtigung unrichtiger über Sie gespeicherter Daten 
 (Art. 16 DSGVO);

• Recht auf Löschung Ihrer Daten, insbesondere, sofern diese für die 
Zwecke, für die sie ursprünglich erhoben wurden, nicht mehr erforder-
lich sind (Art. 17 DSGVO);

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Sperrung), insbesondere, 
sofern die Verarbeitung Ihrer Daten unrechtmäßig ist oder die Richtig-
keit Ihrer Daten durch Sie bestritten wird (Art. 18 DSGVO);

• Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten, soweit 
die Verarbeitung lediglich zur Wahrung der berechtigten Interes-
sen der Gesellschaft erfolgt (Art. 21 DSGVO);

• Beschwerderecht: Für Beschwerden im Hinblick auf die Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten steht Ihnen die Gesellschaft unter 
den unter Ziffer 1 angegebenen Kontaktdaten zur Verfügung. Unabhän-
gig davon haben Sie das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen  
Datenschutzbehörde einzulegen.



TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG
Theresienhöhe 28/1
80339 München 


